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219 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit an der
Bauleitplanung geméaB § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: ,Sechtemer StraBe/Bonner StraBBe“ in
KéIn-Raderberg

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt KoIn hat in seiner
Sitzung am 4. Juli 2019 die Durchfiihrung der friihzeitigen Of-
fentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) fur das Verfahren zur Einleitung eines Bebauungs-
planverfahrens mit dem Arbeitstitel: ,Sechtemer StraBe/ Bon-
ner StraBe” in KéIn-Raderberg, beschlossen.

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernates
fur Stadtentwicklung, Planung und Bauen hat der Investor fur
das Plangebiet mit dem Arbeitstitel Sechtemer StraBe/Bonner
StraBe in KdIn-Raderberg ein Planungskonzept erarbeitet.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Raderberg, stdlich des Kreis-
verkehrs Bonner StraBe/Koblenzer StraBe zwischen der Bon-
ner und Sechtemer StraBe. Auf dem Gelédnde befinden sich
heute kleinteiliges Gewerbe und Wohnungen. Das weitere
Umfeld ist durch vorwiegend gewerbliche Nutzungen geprégt.
Das Plangebiet ist tiber die Sechtemer StraBe erschlossen und
umfasst eine Flache von circa 12.800 m>2.

Geplant ist die Errichtung von circa 210 Wohnungen, teilweise
als offentlich geforderter Wohnungsbau gemaB des Koopera-
tiven Baulandmodells der Stadt KoIn sowie wohnungsnahes
Gewerbe (Einzelhandel und Buros). Hierzu soll der Bestand
niedergelegt und durch eine Neubebauung ersetzt werden.

Das Vorhabengebiet ,Sechtemer StraBe/Bonner StraBe‘ ist
durch seine zentrale Lage im Stadtentwicklungsprojekt Park-
stadt Sud stédtebaulich eng verbunden mit der am 10. Mérz
2016 vom Stadtentwicklungsausschuss beschlossenen Integ-
rierten Planung ,Parkstadt Sud‘. Das Ergebnis der Integrierten
Planung beinhaltet die stéddtebauliche und freiraumplanerische
Entwicklung des Gebiets und stellt die Grundlage und Leitlinie
fur nachfolgende Bauleitplanverfahren einschlieBlich mdogli-
cher Qualifizierungsverfahren dar. Das vorliegende stédtebau-
liche Konzept bildet den ersten Baustein bei der Umsetzung
der stédtebaulichen Gesamtplanung.

Das stéadtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom 11.
September bis 25. September 2019 einschlieBlich im Foyer
des Bezirksrathauses Rodenkirchen, HauptstraBe 85, 50996
Koln, (f)ffnungszeiten Montag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 18 Uhr sowie zusétzlich
am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr zur Einsichthahme ausge-
hangt.

Weitere Auskiinfte kdnnen beim Stadtplanungsamt unter den
Telefonnummern 0221/221-27008 und 0221/221-27141 ein-
geholt werden.



Amtsblatt der Stadt Koln

Schriftliche Stellungnahmen kénnen bis einschlieBlich 7. Okto-
ber 2019, an den Bezirksbiirgermeister des Stadtbezirkes Ro-
denkirchen, Herrn Mike Homann, HauptstraBe 85, 50996 Kaoln,
(mike.homann@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Ausgegeben am 4. September 2019
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Die Oberburgermeisterin,
in Vertretung

gez. Markus Greitemann,
Beigeordneter

Kd&ln, den 26. August 2019

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP)
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220 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren
Arbeitstitel: PiusstraBe/Ecke GeleniusstraBe in
Kd&In-Lindenthal

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
4. Juli 2019 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlie3t, nach § 12 Absatz
2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanverfahren
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) fur das Gebiet der Flur-
stlicke 739, 180/4, 740 sowie Teilen von Flurstlick 1325 der
Flur 68 der Gemarkung Miingersdorf — Arbeitstitel: PiusstraBe/
Ecke GeleniusstraBe in KdIn-Lindenthal — einzuleiten mit dem
Ziel, ein Wohngebdude mit untergeordneter Einzelhandels-
und Gewerbenutzung festzusetzen.

Hinweis: GeméaB § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren ohne Durchflihrung einer Umweltpri-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Offentlichkeit kann sich lber die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus) Willy-Brandt-Platz 2,
50679 KdlIn, unterrichten und sich in der Zeit vom 12. Septem-
ber bis 25. September 2019 zur Planung auBern.

Rufnummer

Terminvereinbarungen  kénnen unter der

0221/221-22803 erfolgen.
Kd&ln, den 14. August 2019 Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Ko&ln, den 14. August 2019 Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker
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Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
PiusstraBe / Geleniusstrae in KoIn - Lindenthal
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221 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplinen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans im beschleunigten Verfahren
Arbeitstitel: ScheidtweilerstraBe 44-48 in
K&In-Braunsfeld

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am
4. Juli 2019 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB ein Bebauungsplanver-
fahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) fiir das Gebiet
des Flurstiickes 467 der Flur 68 der Gemarkung Miingersdorf
— Arbeitstitel: ScheidtweilerstraBe 44-48 in KdIn-Braunfeld -
einzuleiten mit dem planungsrechtlichen Ziel, ein Wohn- und
Geschéftsgeb&dude zu ermdglichen.

Hinweis: GemaB § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren ohne Durchflihrung einer Umweltpri-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Offentlichkeit kann sich (iber die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus) Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Koln, unterrichten und sich in der Zeit vom 12. Septem-
ber bis 25. September 2019 zur Planung &uBern.
der Rufnummer

Terminvereinbarungen  kénnen unter

0221/221-22803 erfolgen.

Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker

Kd&ln, den 14. August 2019

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Die Oberblirgermeisterin
gez. Reker

Kb&ln, den 14. August 2019
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Scheidweilerstrale 44-48

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

in Koln - Braunsfeld
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222 Erganzung zur Widmung der StraBBe Fellmiihlenweg dienstags von 8.00-18.00 Uhr
in Koin-Dellbriick vom 12.08.2016 mittwochs und freitags von 8.00-12.00 Uhr

GemaB § 6 StraBen- und Wegegesetz NRW (StrWWG NRW) vom
23.09.1995 wird die Widmung einer ca. 15 gm groBen und 54
m langen Teilflache aus dem Grundstiick Gemarkung Thurn-
Strunden, Flur 69, Teilflache aus dem Flurstlick 2524, der Stra-
Be Fellmihlenweg in K&In-Dellbriick verfugt. Die Widmung er-
folgt analog der Widmung vom 12.08.2016 fur ein Teilstlck als
GemeindestraBe ohne Benutzungsbeschrankung und fir ein
weiteres Teilstlick als GemeindestraBe mit der Benutzungs-
beschrankung auf den FuBgénger- und Radfahrverkehr. Die
genaue Lage und die Abgrenzungen ergeben sich aus dem
dieser Verdéffentlichung beigefiigten Widmungsplan.

Die Widmung wird mit dieser 6ffentlichen Bekanntmachung
wirksam. Die Widmungsunterlagen kénnen darlber hinaus
beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Zim-
mer 13 C 63,

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23751) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veréffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt K&ln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Kéln, in KélIn,
eingelegt werden.

Die Oberblrgermeisterin
Im Auftrag
gez. Cornelia Miller, Amtsleiterin
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Widmungsplan - Fellmiihlenweg
Teiiflache aus dem Grundstlick - Gemarkung Thrun-Strunden, Flur 69, Flurstiick 2524 -
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223 Bekanntmachung
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Koin

Frau Susanne Bercher-Hiss, Mitglied der Partei ,Bind-
nis 90/Die Grinen“ (GRUNE) im Rat der Stadt Kéln, hat am
09.07.2019 ihren Verzicht auf das Mandat mit Wirkung zum
31.07.2019 erklart.

Als Nachfolgerin wurde gemaB § 45 in Verbindung mit § 46 a
des Kommunalwahlgesetzes

Frau Ursula Schidmer, Kaufm. Angestellte, geb. am 04.04.1958
in KoIn, Thurner Kamp 105, 51069 KdIn

festgestellt und als Mitglied des Rats der Stadt K&In fir die
Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, tiber den die Wahllei-
terin entscheidet.
Koéln, 05.08.2019 Henriette Reker
Oberbiirgermeisterin und
Wahlleiterin

224 Eigenbetriebsdhnliche Einrichtung Veranstaltungs-
zentrum Koin
hier: Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018
gemaB § 26 Abs. 3 EigVO NRW

GemaB § 26 Abs. 3 der EigVO NRW ist die Feststellung des
Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Kdin 6ffentlich
bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der AbschlieBende Ver-
merk der Gemeindepriifungsanstalt NRW (GPA NRW) nach §
3 Absatz 5 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahres-
abschlussprifung bei Eigenbetrieben und eigenbetriebsahn-
lichen Einrichtungen (JAP DVO) zusammen mit dem Hinweis
auf die Feststellung des Jahresabschlusses zu ver6ffentlichen.
Nach der Bekanntmachung des Jahresabschlusses ist dieser
nach § 26 Abs. 3 EigVO NRW bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses zur Einsichthahme verfligbar zu
machen.

Ich bitte Sie daher, in der nachsten Ausgabe des Amtsblattes
eine Bekanntmachung mit dem nachfolgenden Inhalt zu ver-
offentlichen:

Feststellung des Jahresabschlusses der
eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
Veranstaltungszentrum Kéln
fir das Geschaftsjahr 2018

Der Rat der Stadt KéIn hat in seiner Sitzung am 09.07.2019
den Jahresabschluss der eigenbetriebséhnlichen Einrichtung
Veranstaltungszentrum Koln fir das Geschaftsjahr 2018 fest-
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gestellt. Er hat sich damit einverstanden erklart, dass der Jah-
resfehlbetrag 2018 von 811.460,76 € auf das Geschaftsjahr
2019 vorgetragen wird.

Darauf bezogen hat die Gemeindepriifungsanstalt Nordrhein-
Westfalen mit Datum vom 27.08.2019 einen Prifungsvermerk
folgenden Inhalts erteilt:

AbschlieBender Vermerk der gpaNRW

Die gpaNRW ist gemaB § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31.
Dezember 2018 gliltigen Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des
2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlusspriiferin des Betrie-
bes Eigenbetriebséhnliche Einrichtung Veranstaltungszent-
rum Koéln. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum
31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft
RSM Verhulsdonk GmbH, Koln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 12.06.2019 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschrénkten Bestatigungsvermerk erteilt.

»Bestédtigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprii-
fers

An das Veranstaltungszentrum Koéln der Stadt Koin — eigenbe-
triebsahnliche Einrichtung der Stadt K&In

Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Veranstaltungszentrums
Koéln der Stadt Koln - eigenbetriebséhnliche Einrichtung der
Stadt Kéln — Koln, — bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung fiir das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember
2018 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprift. Darlber
hinaus haben wir den Lagebericht des Veranstaltungszent-
rums Koln der Stadt KéIn — eigenbetriebsahnliche Einrichtung
der Stadt Kéln —, Kdln, fur das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar
2018 bis zum 31. Dezember 2018 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung ge-

wonnenen Erkenntnisse

e entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, fir alle Kaufleute
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergén-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den erganzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundséatze ordnungs-
maBiger Buchflihrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der
eigenbetriebséhnlichen Einrichtung zum 31. Dezember
2018 sowie ihrer Ertragslage fur das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

e vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsdhnlichen
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zu-
treffend dar.

GemaB § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere
Prifung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsma-
Bigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefuhrt
hat.

Ausgegeben am 4. September 2019
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Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsatze ordnungsmaéBiger Abschluss-
prifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundséatzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung
des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsahnlichen
Einrichtung unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage firr unse-
re Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhaltes

Ohne unsere Prifungsurteile einzuschrénken, verweisen wir
auf die Ausflihrungen in Abschnitt ,E. Prognosebericht“ des
Lageberichts, in dem die gesetzlichen Vertreter beschreiben,
dass die eigenbetriebséhnliche Einrichtung dauerhaft auf Zu-
schusse bzw. mittelfristig auf einen Verlustausgleich durch den
stadtischen Haushalt angewiesen ist.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Be-
triebsausschusses fiir den Jahresabschluss und den La-
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, fur alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den er-
ganzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergénzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafiir, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmasi-
ger Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermdégens-, Finanz- und Ertragslage der
eigenbetriebséhnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrol-
len, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsét-
zen ordnungsmaBiger Buchflhrung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdg-
lichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafur verantwortlich, die Fahigkeit der eigenbe-
triebséhnlichen Einrichtung zur Fortfihrung der Unternehmen-
statigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfihrung
der Unternehmenstétigkeit, sofern einschlagig, anzugeben.
Dartiber hinaus sind sie daftir verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der
Unternehmenstatigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
séchliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
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resabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
kunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und
MaBnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben,
um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung mit
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermoglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich fir die Uberwachung
des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsahnlichen
Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darlber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebséhnlichen Einrich-
tung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
kinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Besta-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaB an Sicherheit, aber
keine Garantie dafiir, dass eine in Ubereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsméBiger
Abschlusspriifung durchgeflihrte Priifung eine wesentliche
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
kénnen aus VerstdBen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernunftigerweise er-
wartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.

Wahrend der Prifung Gben wir pflichtgemaBes Ermessen aus

und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darliber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen
und fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage firr un-
sere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei VerstdBen héher als bei Unrichtigkeiten, da VerstoBe
betrligerisches Zusammenwirken, Falschungen, beab-
sichtigte Unvollsténdigkeiten, irrefihrende Darstellungen
bzw. das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
koénnen.

e gewinnen wir ein Verstandnis von dem fir die Priifung des
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem
und den flr die Prifung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und MaBnahmen, um Prifungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umstédnden angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur
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Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsahnlichen
Einrichtung abzugeben.

e Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen
Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit zu-
sammenhangenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der FortflUhrung der
Unternehmenstétigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fahigkeit der eigenbetriebsahnlichen Einrichtung zur
Fortfhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen kon-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestéatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestéatigungsvermerks erlangten
Prifungsnachweise. Zukinftige Ereignisse oder Gege-
benheiten kénnen jedoch dazu fuhren, dass die eigen-
betriebséhnliche Einrichtung ihre Unternehmenstétigkeit
nicht mehr fortflhren kann.

e beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den
Inhalt des Jahresabschlusses einschlieBlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschéftsvorfélle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
satze ordnungsméBiger Buchflihrung ein den tatsachli-
chen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-,
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsahnlichen Ein-
richtung vermittelt.

e Dbeurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebs-
ahnlichen Einrichtung.

e flhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prifungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigensténdiges Prufungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Priifung sowie bedeutsame Prifungsfeststellungen, ein-
schlieBlich etwaiger Mangel im internen Kontrollsystem, die
wir wéhrend unserer Prifung feststellen.”

Die gpaNRW hat den Priufungsbericht der Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft RSM Verhlilsdonk GmbH ausgewertet und
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:
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Der Bestéatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird ge-
maB § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahres-
abschlussprifung bei Eigenbetrieben und prufungspflichtigen
Einrichtungen (JAP DVO) wie folgt erganzt:

~Aufgrund seiner Struktur ist der Betrieb dauerhaft auf Zu-
schiisse der Stadt Koéln angewiesen.”

Herne, den 27.08.2019
gpaNRW

Im Auftrag
Gregor Loges

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetrieb-
séhnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Koln fir das
Geschéftsjahr 2018 liegen bei der eigenbetriebsahnlichen
Einrichtung Veranstaltungszentrum Kéln, Heumarkt 14, 50667
Koéln, in Zimmer 303 wahrend der Dienstzeiten zur Einsicht-
nahme aus.

gez. Holler
Betriebsleiter

225 Errichtung und Betrieb eines Blockheizkraftwerkes
fur die Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultat der Universitit zu Koéln, GreinstraBe,
50939 Koln
Ergebnis der Umweltvertraglichkeitsvorpriifung

Ortslibliche Bekanntgabe gem. § 5 (2) des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) des Ergebnisses der
Vorprifung des Einzelfalls nach § 7 (2) UVPG.

Die Universitat zu KoIn hat gemaB § 4 Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) die Errichtung und den Betrieb ei-
nes Blockheizkraftwerkes auf dem Campus der Universitat zu
Kéln, GreinstraBe, 50939 Kd&In beantragt.

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des Umwelt-
vertraglichkeitsprifungsgesetzes (UVPG) fallt, wurde eine
standortbezogene Vorprifung des Einzelfalls gemaB § 7 (2)
UVPG durchgefihrt.

Im Rahmen der Vorpriifung wurde festgestellt, dass fir das
beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchfiihrung ei-
ner Umweltvertraglichkeitspriifung besteht.

Das Vorhaben kann aufgrund Uberschlagiger Prifung unter
Bericksichtigung der in Anlage 3 Nummer 2 UVPG aufgefihr-
ten Kriterien sowie landesspezifischer Standortgegebenheiten
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben,
die nach § 25 UVPG zu berlcksichtigen waren. Die Anlage
liegt insbesondere nicht im Wirkungsbereich der in der Anlage
3 aufgeflihrten geschiitzten Gebiete.
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GemaB § 5 (3) UVPG ist diese Feststellung nicht selbststéndig
anfechtbar.

Die Unterlagen kénnen nach Bestimmungen des Umwelt-
informationsgesetzes nach vorheriger Terminabsprache bei
der Stadt Kéln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Zimmer
09E64, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KolIn, Tel.: 0221/221-25382
eingesehen werden.

Kdéln, den 22. August 2019

Die Oberblrgermeisterin

Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Im Auftrag

Konrad Peschen

Amtsleiter

226 Offentliche Auslegung der Unterlagen zum Planfest-
stellungsverfahren gem. §§ 72 ff Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VWV{G) i.V.m. §§ 18 ff Allgemeines
Eisenbahngesetz (AEG) fiir die Erneuerung der
Eisenbahniiberfiihrung (EU) - Bauwerk B - liber die
Deutz-Miilheimer StraBe in der Stadt KoIn

Bekanntmachung

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Koéln als Anhé-
rungsbehérde wird bekannt gemacht:

Planfeststellungsverfahren gem. §§ 72 ff Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VWVfG) i.V.m. §§ 18 ff Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) fiir die Erneuerung der Eisenbahniiber-
filhrung (EU) - Bauwerk B - iiber die Deutz-Miilheimer
StraBe in der Stadt KéIn

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

Die DB Netz AG plant in Kéln-Deutz die Erneuerung der Ei-
senbahniiberfilhrungen (EU) (iber die Deutz-Miilheimer StraBe
in der Nahe des Bahnhofs KdIin-Messe/Deutz. Es sind insge-
samt finf Brlickenbauwerke, bestehend aus mehreren Stahl-
Stabbogenbriicken, die nacheinander erneuert werden sollen.

Gegenstand dieser BaumaBnahme ist die Erneuerung des
Bauwerks B bei Bahnkilometer 0,353 der Strecke 2650 Koln-
Deutz nach Hamm (Westfalen) sowie Bahnkilometer 0,349 der
Strecke 2652 Koln-Deutz nach Neurather Ring (Gruiten).

Derzeit besteht der Uberbau aus einer dreigleisigen Deckbri-
ckenkonstruktion auf Stahlbdgen mit Schotterbett und einer
lichten H6he von 5,00 m im Scheitelpunkt und einer lichten
Weite von ca. 24,00 m.

Es ist geplant, die drei vorhandenen Stahl-Bogenbriicken
(Bauwerk B) aus dem Jahr 1912 aufgrund ihres schlechten
baulichen Zustandes sowie ihrer zu geringen Durchfahrthdhe
im Randbereich von ca. 3,50 m zurlickzubauen und durch ein
neues Bauwerk aus Doppelverbundplatten aus Preflex-Tra-
gern zu ersetzen. Die lichte Weite des neuen Bauwerks wird
mit ca. 27,10 m und die lichte Hohe mit mind. 4,80 m Uber die
Gesamtbreite geplant. Damit soll sie an den heutigen Stand
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der Technik sowie das DB-Regelwerk angepasst und den For-
derungen der Stadt Koln als StraBenbaulasttréager beztglich
der lichten Weite und Héhe gerecht werden.

Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft wer-
den Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen durchgefiihrt.

Die Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach
dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
ist nach dem Ergebnis der entsprechenden Vorprifung des
Eisenbahn-Bundesamtes nicht erforderlich.

Einzelheiten der Planung sind den ausgelegten Planunterlagen
zu entnehmen.

Offenlage der Planunterlagen
Das Eisenbahn-Bundesamt hat bei der Bezirksregierung Koln
die Durchflihrung des Anhérungsverfahrens beantragt.

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erlduterungen) liegen
vom 09.09.2019 bis 08.10.2019 einschlieBlich

wahrend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Kolin,
Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Westgebaude, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Koln, Zimmer 14C46
montags und donnerstags
dienstags

mittwochs und freitags

08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Gem. § 27a VwVfG werden der Inhalt dieser Bekanntmachung
und die auszulegenden Planunterlagen auf der Internetseite
der Bezirksregierung Kolin (http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfah-
ren/index.html) veroffentlicht.

Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der
Stadt KoIn (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-
bauen/planfeststellungsverfahren-dritter) veréffentlicht. Weiter
enthalt die Internetseite der Stadt K&In eine Verlinkung auf die
0. g. Internetseite der Bezirksregierung Kéln zu den Planun-
terlagen.

Der Inhalt der in Papierform bei der Stadt KoIn zur Einsicht
ausgelegten Planunterlagen ist maBgeblich.

Hinweise zum Planfeststellungsverfahren

1. Jeder, dessen Belange durch das o.g. Vorhaben berthrt
werden, kann bis spatestens zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist, das ist bis zum 22.10.2019 einschlieB3-
lich, bei der Bezirksregierung Kéln, Zeughausstrae 2-10,
50667 Koln, oder bei der Stadt Koln, Willy-Brandt-Platz
2, 50679 Koln, Einwendungen gegen das o.g. Vorhaben
schriftlich oder zur Niederschrift erheben.
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, die nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausge-
schlossen (§ 73 Abs. 4 VWVIG).
Dies gilt auch fur Stellungnahmen von Vereinigungen nach
§ 73 Abs. 4 Satze 5 und 6 VWVFG.
Dieser Einwendungsausschluss beschrénkt sich bei Ein-
wendungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutz-
guter nach § 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf dieses
Planfeststellungsverfahren.
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Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt vo-
raus, dass aus der Einwendung zumindest der geltend
gemachte Belang und die Art der Beeintrachtigung her-
vorgehen, die Einwendung unterschrieben und mit einer
den Mindestanforderungen entsprechenden, lesbaren
Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Min-
destinhalt sind unbeachtlich.

Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail er-
hoben werden, nur zuldssig, wenn die Empfangerbehdrde
hierfur einen Zugang eréffnet hat und die E-Mails mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseudo-
nym ist nicht zulassig.

Die Bezirksregierung KéIn hat diesen Zugang eréffnet und
es gilt Folgendes: Die Einwendung kann auch durch Uber-
mittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der
Bezirksregierung Kdln erhoben werden. Die E-Mail-Adres-
se lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sende-
variante mit bestétigter sicherer Anmeldung nach dem
De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Koln erhoben
werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.
de-mail.de.

Im Rahmen des Anhérungsverfahrens werden personen-
bezogene Daten erhoben. Informationen zu dieser Daten-
erhebung koénnen Sie unter https://www.bezreg-koeln.
nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfest-
stellung/datenschutz_planfeststellung.pdf einsehen. Zu-
dem wird das Informationsblatt Uber die Datenerhebung
mit den Planunterlagen ausgelegt.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielféltigter
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichférmige
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen
Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Ver-
treter der Ubrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andern-
falls kénnen diese Einwendungen unberlcksichtigt blei-
ben.

Rechtzeitig erhobene Einwendungen kdnnen in einem Ter-
min erdrtert werden, der noch ortsiiblich bekanntgemacht
wird. Diejenigen, die fristgerechte Einwendungen erhoben
haben bzw. bei gleichférmigen Einwendungen der Ver-
treter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt.
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so
kénnen sie durch &ffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erdrterungstermin
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung
von Einwendungen oder Abgabe von Stellungnahmen,
Teilnahme am Erdrterungstermin oder Vertreterbestellung
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

Entschadigungsansprliche, soweit Uber sie nicht in der
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist,
werden nicht in dem Erérterungstermin, sondern in einem
gesonderten Entschadigungsverfahren behandelt.

Uber die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhé-
rungsverfahrens, soweit sie sich nicht in diesem erledigen,
durch die Planfeststellungsbehérde (Eisenbahn-Bundes-
amt) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
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feststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch 6f-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als
50 Zustellungen vorzunehmen sind.

6. Die Nummern 1, 2, 3 und 5 gelten fur die Anhdrung der
Offentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Bauvorha-
bens nach § 18 Abs. 1 UVPG entsprechend.

7. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen tritt die
Veranderungssperre nach § 19 AEG fir die gednderte Pla-
nung in Kraft.

Verénderungen, die in rechtlich zuldssiger Weise vorher
begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die
Fortfihrung einer bisher ausgetibten Nutzung werden
davon nicht berlhrt. Unzuldssige Veranderungen bleiben
bei der Anordnung von Vorkehrungen und Anlagen und im
Entschadigungsverfahren unberiicksichtigt.

Darliber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhaben-
trégerin ein Vorkaufsrecht an den von dem Plan betroffe-
nen Flachen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

Koln, den 26.08.2019
Die Oberburgermeisterin
Bauverwaltungsamt

Im Auftrag

Cornelia Miller
Amtsleiterin

227 Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Kolin,
Riehler StraBe 173, 50735 Koin

Bekanntmachung des Wechsels sowie der turnus-
maBigen Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
der AG Zoologischer Garten Kéln gemaB § 106 AktG
i.V.m. § 10 Abs. 5 der Satzung

Fir das verstorbene Aufsichtsratsmitglied Walter Grau hat die
Hauptversammlung am 29.05.2019

e Frau Monika RoB-Belkner, Rentnerin, Kéln, gemaB § 10
Abs. 3 der Satzung der AG Zoologischer Garten Koin

als Mitglied des Aufsichtsrates gewahlt.

Ferner hat die Hauptversammlung in gleicher Sitzung, die ge-
maB § 10 Abs. 2 der Satzung turnusmaBig ausscheidenden
Aufsichtsratsmitglieder:

Herrn Dr. Joachim Bauer, Beamter, K&In

Frau Teresa De Bellis-Olinger, Unternehmerin, Kéin (MdR)
Dr. Ralf Heinen, Lehrer, KéIn (MdR)

Frau Monika Moller, Lehrerin, KéIn (MdR)

Herrn Dr. Ralf Unna, Tierarzt, Kéln (MdR)

als Mitglieder in den Aufsichtsrat der AG Zoologischer Garten
Kéln wiedergewahlt.

KéIn, den 05.06.2019

Der Vorstand

Prof. Theo B. Pagel Christopher Landsberg
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228 Offentliche Zustellungen

Benachrichtigung lber 6ffentliche Zustellung geméas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Ahmad Sarrafian

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mahnung 6ffentliche Zustellung, 30.08.2019,
22.0700298.0013.9.21333109

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KoIn, Die Oberblrgermeisterin, Kdmmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 211, Laurenzplatz 1-3, 50667 Koin

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Ahmad Sarrafian HS: Odenthaler Str. 43, 51069 KdIn

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KéIn, den 30.08.2019
Im Auftrag
gez. Beuth

Benachrichtigung lber 6ffentliche Zustellung geméas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Patrick Arnold

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mahnung und Zahlungsaufforderung, 29.08.2019,
22.0719784.0098.8.21332606

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KoIn, Die Oberbirgermeisterin, Kdmmerei-Vollstreckung
204, Zimmer-Nr. 212, Laurenzplatz 1-3, 50667 Koin

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Patrick Arnold HS: Rhonstr. 2, 63450 Hanau

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KéIn, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Buchheim
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Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Firma Tallin Invest GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geméan
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Bescheid Uber Grundbesitzabgaben fiir die Kalenderjahre
2016-2019 vom 09.09.2019, 212/21, 121.346.210.010

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Steueramt, Abteilung
Grundbesitzabgaben, Zimmer 528, Athener Ring 4, 50765
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Firma Tallin Invest GmbH, Maxstr. 15, 45127 Essen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 30.08.2019
Im Auftrag
gez. Reinert-Fuchs

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Caroline Stoffel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Bescheid Uber Grundbesitzabgaben,
Kassenzeichen: 126.450.700.011

Datum: 02.09.2019,

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberblrgermeisterin, Steueramt, Grundbesitz-
abgaben, Zimmer 509, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4,
50765 Koln

Das Dokument kann bei dieser Behdrde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Caroline Stoffel, Briickenstr. 2, 50996 KoIn

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Bohnen
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Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Frau Christa Kockelkorn

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch &ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Zweitbescheid wegen der Durchfihrung von Schornsteinfe-
gerarbeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz in
der Liegenschaft Platenstr. 24, 50825 K&ln vom 28.08.2019,
Aktenzeichen: 321/10-KV-175/19

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kéln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir 6ffentliche Ord-
nung, Gewerbeabteilung, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Kd&ln
Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Kockelkorn, Christa, Pellenzstr. 15, 50823 KoIn

Das Dokument enthélt eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versaumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestelilt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KolIn, den 28.08.2019
Im Auftrag
gez. Gébel

Benachrichtigung liber die 6ffentliche Zustellung geman
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung: Herr Nurullah Oztiirk

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Schreiben vom: 06.08.2019, Aktenzeichen: 322/2 — 3108
(Verwarnung Probezeit)

Behorde fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir 6ffentliche Ord-
nung, Fuhrerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 KdIln
Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ozturk, Nurullah, Pinovaweg 16, 50765 Kd&in

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KélIn, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Platzek
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Benachrichtigung liber die 6ffentliche Zustellung geman
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung: Herr Rawan Rammo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Schreiben vom: 27.03.2019, Aktenzeichen: 322/2 — 3108
(Verwarnung Probezeit)

Behorde fiir die zugestellt wird:

Stadt Kéln, Die Oberblrgermeisterin, Amt fiir 6ffentliche Ord-
nung, Fuhrerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 K&In
Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rammo, Rawan, Normannenweg 9, 51061 KéIn

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Platzek

Benachrichtigung liber die 6ffentliche Zustellung geman
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung: Herr Stefan Schéafer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Schreiben vom: 22.08.2019, Aktenzeichen: 322/2 - 3100
(483/2019)

Behérde fiir die zugestellt wird:

Stadt Kéln, Die Oberbiirgermeisterin, Amt flr 6ffentliche Ord-
nung, Flhrerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 K&In
Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Schéfer, Stefan, Helenenwallstr. 20a, 50679 Kdln

Das Dokument enthélt eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versdumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Dreschmann
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Benachrichtigung liber die 6ffentliche Zustellung geman
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung: Herr Pawel Stanislaw Krawczyk

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6&ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Anordnung zur Abordnung einer medizinisch-psychologi-
schen Untersuchung, 29.08.2019, Aktenzeichen: 322/2 — 3100
(860/19)

Behorde fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir 6ffentliche Ord-
nung, FUhrerscheinstelle, Zimmer 3 G 54, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Kd&in

Das Dokument kann bei dieser Behoérde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Krawczyk, Pawel Stanislaw, Ostrow-Kolonia 6, 23-212
Ostrow-Kolonia, Polen

Das Dokument enthalt eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versaumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KoIn, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Siegmund

Benachrichtigung iiber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Mohamed Ali

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Ordnungsverfligung vom 26.08.2019, Az. 333/101

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KoIn, Die Oberblrgermeisterin, Auslanderamt, kommu-
nales Rickkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Mohamed Ali, geb. am 28.03.1987 in Algier/Algerien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Ver6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Bauerfeind
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Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Arman Hosseini

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geméan
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Ordnungsverfiigung vom 26.08.2019, Az. 333/101

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KolIn, Die Oberburgermeisterin, Auslanderamt, kommu-
nales Rickkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Arman Hosseini, geb. am 12.02.2000 in Maydan Wardak/
Afghanistan

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Koln, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Bauerfeind

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Hicham Qabba

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Ordnungsverfiigung vom 26.08.2019, Az. 333/101

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KdlIn, Die Oberblrgermeisterin, Ausldnderamt, kommu-
nales Rickkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105
KdIn

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Hicham Qabba, geb. am 07.02.1996 in Majmaa Tolba/
Marokko

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Bauerfeind
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Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Temuri Kvaratskhelia, geb.:
25.11.1988 in Tsalenjikha/Georgien

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Ordnungsverfiigung vom 09.08.2019 VB-Nr.: 121/19

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kéln, Die Oberblrgermeisterin, Auslanderamt, Kommu-
nales Rickkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 30.08.2019
Im Auftrag
gez. Weber

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr/Frau Smolko, Miroslaw

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung, 22.08.2019. 333/102 VB 134/19

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KolIn, Die Oberblrgermeisterin, Auslanderamt, Abteilung
Rickkehrmanagement, Dillenburger-Str. 65-66, 51105 K&In
Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Miroslaw Smolko, ohne Bekannte Anschrift

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KolIn, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Mller
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Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung fiir Herrn Pedro Antonio MARTE DE
JESUS, geb. 17.02.1991

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch o6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Anderungsbescheid Uber Verldngerung der Sperrfrist vom
27.08.2019, 333/1-MARTE DE JESUS

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kdéln, Die Oberblrgermeisterin, Auslanderamt, Kommu-
nales Ruckkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen werden.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Mager

Benachrichtigung tber éffentliche Zustellung gemaB § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Hein, Michael*13.01.1952

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 29.08.2019, 501/112-05.057907

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir Soziales und
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 211, Be-
zirksrathaus Mulheim, Wiener Platz 2a, 51065 Koln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Efron

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Civilis, Vytis

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
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gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Rechtswahrende Mitteilung, 29.08.2019,

Aktenzeichen 501/112-06.042188

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KolIn, Die Oberburgermeisterin, Amt fir Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 225, Wiener Platz 2a,
51065 Koln

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Erb

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herrn Corc Bayrakci

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch &ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Rechtswahrende Mitteilung vom 27.08.2019, AZ 501/112 15
058219

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberstadtdirektorin, Amt f. Soziales, Arbeit
und Senioren-Unterhaltsheranziehung, Wiener Platz 2a, 51065
Koln

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Corc Bayrakci, unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Ohrem

Benachrichtigung lber éffentliche Zustellung geméas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Edis, Bilal

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch offentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
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Rechtswahrende Mitteilung vom 27.08.2019, AZ 033244 fiir
Edis, Janbek

Stadt Koéln, Die Oberbirgermeisterin, Amt flr Soziales, Ar-
beit und Senioren, Unterhaltsheranziehung, Wiener Platz 2 a,
51065 Kdln

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Edis, Bilal, unbekannten Aufenthalts

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 27.08.2019
Im Auftrag
gez. Ohrem

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Kréber, Rudolf

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 29.08.2019, 501/112-12.003747

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir Soziales und
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mulheim, Wiener Platz 2a, 51065 Koln

Das Dokument kann bei dieser Behorde eingesehen werden.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kdln, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Schlémer
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Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Marcus Reinhardt, Auf dem Alten Weerth 7, 50769 Koln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KélIn, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Tim Ostrzinski

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6&ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 26.08.2019, 502/94-1 520 1 29 29 0601

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KolIn, Die Oberbirgermeisterin, Amt fiir Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker Haupt-
straBe 247-273, 51103 KoIn

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herr Tim Ostrzinski, Gierather Str. 38, 51069 Koln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veré6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KolIn, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung tiber éffentliche Zustellung gemaB § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Marcus Reinhardt

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch oéffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kénnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 26.08.2019, 502/94-1 520 1 21 21 1849

Behorde, fiir die zugestellt wird:
Stadt Koln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir Soziales und
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker
HauptstraBe 247-273, 51103 KoIn

Benachrichtigung ulber 6ffentliche Zustellung geméas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Marcel Risch

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 26.08.2019, 502/94-1 520 1 29 29 0621

Behorde, fiir die zugestellt wird:
Stadt Koéln, Die Oberblrgermeisterin, Amt fir Soziales und
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 137, Kalker
HauptstraBe 247-273, 51103 KoIn



Amtsblatt der Stadt KéIn

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Marcel Risch, Gérlinger-Zentrum 9, 50829 Kdln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Kéln, den 26.08.2019
Im Auftrag
gez. Maier

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Seyhan Genc

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geméan
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen vom 28.08.2019

fur das Kind: Genc, Nihal, geb. 20.06.2009 AZ: 1 520 1 02 02
3629 0

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kdéln, Die Oberbirgermeisterin, Amt flir Soziales, Arbeit
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker
Hauptstr. 247-273, 51103 KoIn

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Seyhan Genc, Kierkegaardstr. 8, 51107 KéIn

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Koln, den 28.08.2019
Im Auftrag
gez. Schauf

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Frau Patricia Gle

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geméan
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber die Beantragung von Unterhaltsvorschuss-
leistungen vom 29.08.2019, fur das Kind: GleB, Thalia, geb.
25.02.2009 AZ: 1 520 1 02 02 3644 4
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Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kdln, Die Oberbirgermeisterin, Amt fir Soziales, Arbeit
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker
Hauptstr. 247-273, 51103 KdIn

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Patricia GleB, Bornestr. 20, 50829 Koln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Koln, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Schauf

Benachrichtigung lber 6ffentliche Zustellung geméas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Tim Leukel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit geman
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6&ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:

Mitteilung Uber die Beantragung der Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 20.08.2019, 502/94 520/10-2865

Behorde, fiir die zugestellt wird:

Stadt KolIn, Die Oberburgermeisterin, Amt fir Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247-273, 51103 Kdln

Das Dokument kann bei dieser Behérde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Tim Leukel, Heidestr.2, 56244 Freilingen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Vero6f-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KolIn, den 29.08.2019
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung liber 6ffentliche Zustellung gemas § 10
Landeszustellungsgesetz NRW - LZG NRW -
Benachrichtigung Herr Aydogan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemaB
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch 6ffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch kdnnen Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des
Dokumentes:
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Mitteilung Uber die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, Zustelldatum: 13.08.2019, UVG-AZ: 520-28-588

Behoérde, fiir die zugestellt wird:

Stadt Kdln, Die Oberburgermeisterin, Amt fir Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 150, Kalker Haupt-
str. 247-273, 51103 KéIn

Das Dokument kann bei dieser Behdrde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:

Herr Ahmet Aydogan, Quirrenbacher Str. 48, 53639 K&nigs-
winter

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Verof-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

KéIn, den 30.08.2019
Im Auftrag
gez. Haupt
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Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Offentliche Sitzungen der Ausschiisse und Bezirksvertretungen

09.09.2019 Unterausschuss Digitale Kommunikation 09.09.2019 Bezirksvertetung Ehrenfeld
(Montag) und Organisation (Montag) Bezirksrathaus Ehrenfeld
ZukunftsLabor in der Ludwigstr. 8, Venloer StraBe 419-421, Raum 116,
Eingang Blirgeramt Innenstadt, 3. OG 50825 Koln
14.00 Uhr 17.00 Uhr
Ausschuss Schule und Weiterbildung
Rathaus, Spanischer Bau, Ratssaal
15.00 Uhr
Hauptausschuss
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal, Raum-Nr. 1.18
18.30 Uhr
10.09.2019 Verkehrsausschuss 10.09.2019 Bezirksvertretung Porz
(Dienstag) Rathaus, Spanischer Bau, (Dienstag) Bezirksrathaus Porz
Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121 Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Koln
17.00 Uhr 17.00 Uhr
12.09.2019 e  Ausschuss fur Umwelt und Grin 12.09.2019 Bezirksvertretung Innenstadt
(Donnerstag) | ¢  Betriebsausschuss Abfallwirtschafts- (Donnerstag) | Rathaus Spanischer Bau,
betrieb der Stadt Koin Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
50667 Koln
Rathaus, Spanischer Bau, 16.00 Uhr
Theo-Burauen-Saal, Raum-Nr. B 121
16.00 Uhr Bezirksvertretung Kalk
Birgeramt Kalk
Sportausschuss Kalker HauptstraBe 247-273, Raum 901,
Historisches Rathaus, 51103 Koln
Konrad-Adenauer-Saal, Raum-Nr. 1.18 17.00 Uhr
17.00 Uhr

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ fir die Ausschisse und

http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ fur die Bezirke.

Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, &ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeber: Stadt Kéln - Die Oberbirgermeisterin
Redaktion: Amt fur Presse und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 Koln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-22074, Fax 0221/221-37629, E-Mail: Amtsblatt@Stadt-Koeln.de
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42/9323-0, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.

Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.

Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.

Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der

Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kd&ln, eingesehen werden.




	Amtsblatt der Stadt Köln, 50. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 4. September 2019, Nummer 35
	Inhalt 
	219 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch Arbeitstitel: „Sechtemer Straße/Bonner Straße“ in Köln-Raderberg 
	220 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren Arbeitstitel: Piusstraße/Ecke Geleniusstraße in Köln-Lindenthal 
	221 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren Arbeitstitel: Scheidtweilerstraße 44–48 in Köln-Braunsfeld 
	222 Ergänzung zur Widmung der Straße Fellmühlenweg in Köln-Dellbrück vom 12.08.2016 
	223 Bekanntmachung Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln 
	224 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln hier: Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW 
	225 Errichtung und Betrieb eines Blockheizkraftwerkes für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, Greinstraße, 50939 Köln Ergebnis der Umweltverträglichkeitsvorprüfung 
	226 Öffentliche Auslegung der Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren gem. §§ 72 ff Verwaltungsver
	227 Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln, Riehler Straße 173, 50735 Köln Bekanntmachung des Wechsels sowie der turnusmäßigen Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern der AG Zoologischer Garten Köln gemäß § 106 AktG i.V.m. § 10 Abs. 5 der Satzung 
	228 Öffentliche Zustellungen 
	Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen





